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Norm

BAO §21;

BAO §22;

BAO §23;

EStG 1988 §22 Z3;

EStG 1988 §23 Z2;

Rechtssatz

Der Zusammenschluss eines Freiberu9ers mit einem berufsfremden nahen Angehörigen ist im Hinblick auf die fast

ausschließliche Rückführung des Gewinnes auf die Arbeitsleistung des Berufsträgers einer besonders strengen

Prüfung zu unterziehen (Hinweis E 6. März 1985, 84/13/0242). Ein derartiges Gesellschaftsverhältnis wird dann als

nicht unüblich anzusehen sein, wenn der Berufsfremde einen wesentlichen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg der

Gesellschaft leistet. Ein solcher Beitrag könnte etwa in einer erheblichen Einlage des Berufsfremden liegen, welche

dem Freiberu9er die Aufnahme (Fortführung) der beru9ichen Tätigkeit überhaupt erst ermöglicht oder doch

wesentlich erleichtert. Ein wesentlicher Beitrag zum Betriebserfolg kann auch durch die Arbeitsleistung der

Gesellschafter erbracht werden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass sich die Angehörigen freier Berufe in einem

besonderen Maße durch persönliche Fähigkeiten und Fachkenntnisse auszeichnen und sie zu ihrer Berufsausübung im

Allgemeinen eine entsprechend qualiEzierte Ausbildung benötigen. Dies gilt auch für die Gruppe der

Unternehmensberater. Ihre besonderen Fachkenntnisse oder Fähigkeiten werden am Markt entsprechend honoriert.

Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass der Gewinn fast ausschließlich auf die persönliche Arbeitsleistung des

Freiberu9ers zurückzuführen ist. Solcherart kann als wesentliche Arbeitsleistung eines Gesellschafters nur eine

Tätigkeit angesehen werden, welche wie der Beitrag des Freiberu9ers den Betriebserfolg maßgeblich zu beein9ussen

vermag. Dies wird im Regelfall ein Tätigwerden auf gleicher oder zumindest vergleichbarer Ebene erfordern, wozu im

Allgemeinen auch entsprechende QualiEkationen erforderlich sein werden. Unterstützende Hilfstätigkeiten, wie etwa

Sekretariatsarbeiten, vermögen hingegen den Betriebserfolg nicht maßgeblich zu beein9ussen und werden einen

Freiberu9er üblicherweise nicht dazu veranlassen, sich mit dem Erbringer derartiger Dienste zu vergesellschaften und

ihn am Gewinn zu beteiligen.
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